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Präventivvereinbarung mit dem Steueramt 

Concordato preventivo con il fisco 

Sehr geehrter Kunde, 

Der Staat, das Finanzamt, gibt die Möglichkeit, sich bereits jetzt mit dem Steueramt über die Höhe 

der für die Jahre 2024 und 2025 zu erklärende Einkünfte zu einigen.  

Die zu versteuernden Einkünfte werden mit Bezug auf das Jahr 2023 berechnet. 

Im Wesentlichen bedeutet dies, dass durch die Annahme der zu berechnenden genannten Einkünfte 

für die Jahre 2024 und 2025 (es ist nicht möglich, nur eines zu akzeptieren) das tatsächliche 

Einkommen am Ende des Jahres keine Rolle spielt und Steuern und Beiträge auf die 

vereinbarten Beträge gezahlt werden müssen. 

Der Betrag entsprechend dem Einkommen 2023 wird wie immer versteuert, was drüber ist wird je 

nach "ISA" Einstufung besteuert und geht von 10% bis 15% Steuern. 

Bei den pauschalen Steuerzahler werden für das Einkommen welches das des Jahres 2023 

übersteigt, statt 5%  3% und statt  15% 10% berechnet. 

Es ist noch nicht definiert ob man INPS / NISF Beiträge zahlen muss und auf welches Einkommen. 

Wir werden dies sobald es herauskommt mitteilen. 

Allerdings muss die MwSt auf alle entsprechenden Beträge gezahlt werden 

Wer dieses Angebot annehmen möchte, muss dies der Agentur der Einnahmen bis Oktober 

mitteilen. 

Fall Sie möchten, dass wir Dies für Sie berechnen, bitten wir uns dazu bis spätestens 10/10/2024 zu 

beauftragen. 

Es ist offensichtlich, dass diese Neuerung insbesondere für diejenigen von Interesse sein wird, die 

für die Jahre 2024 und 2025 einen deutlichen Anstieg ihres Einkommens im Vergleich zu dem des 

Jahres 2023 erwarten, wobei zZ der Anstieg unbegrenzt sein kann. 

Falls Sie interessiert sind, laden wir Sie ein, uns so bald wie möglich zu kontaktieren. 
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